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einander setzte 216, Dieses Beispiel zeigt, wie manches andere,
dafy diejenigen Kritiker, die in einer gutgliubigen Einstellung
mit ihren scharfen Vorwiirfen gegen das fehlerhafte Verhalten
der Basler Behorden nicht zuriickhielten, selber nicht die Fihig-
keit besaflen, einen gangbaren Weg fiir eine giitliche Verstindi-
gung der Parteien zu weisen 217,

II. Die Session der Cﬂgsatzung im Madairs.

Am 12. Mirz 1832 erdffnete Eduard Pfyffer 218, der zum
ersten Mal in der Eidgendssischen Behorde erschien und als
Amtsschultheifl des Vororts das Prisidium iibernahm, die aufler-
ordentliche Session der Tagsatzung. Gegeniiber den schweren
Befiirchtungen, mit welchen die von den gehissigen Leiden-
schaften geleitete, auf die Spaltung des Schweizervolkes hin-
zielende Parteipolitik die Herzen der Friedensfreunde erfiillte,
leuchtete die Gestalt von Eduard Pfyffer als ein Stern der
Hoffnung auf, der die finstere Nacht zwar durchdringen, aber
doch nicht erhellen konnte.

Von den Zeugnissen seiner Zeitgenossen verdient dasjenige
des Radikalen Baumgartner ?1Y ein besonderes Interesse; pries
er doch an ithm gerade die Eigenschaften, die er selbst im
politischen Kampf vermissen liefl: ,,Milden, freundlichen Sin-
nes war ihm wohlwollendes Verhalten gegen jedermann Be-
dirfnis; klug und sicher in Auffassung aller Verhiltnisse war

216 Basler Zeitung™ Nr. 28: ,Diese Tiler schaudern vor dem Ge-
danken, von den Menschen regiert zu werden, welche seit cinem Jahr
sich alle Verbrechen erlaubt haben. Sollen wir sie nun ihren erbitterten
Feinden preisgeben, weil es beschwerlich fir uns ist, sie zu beschiitzen?"
Die Zeitung empfahl die Ausscheidung ohne jeden Groll und Leidenschaft.

217 Auch Glutz von Blotzheim bekannte seine Unfihigkeit, eine
Losung vorzuschlagen mit dem Seufzer: ,,Mochte sich doch ein Mittel
finden, den tiglich sich enger schniirenden Knoten zu ldsen, und wenn
ein ehrbares sich erzeigte, mochte der Grofle Rat von Basel selbes nicht
von sich weisen, nicht durch unbedingten Widerstand in der ganzen
Schweiz eine Partei vollends aufkommen lassen, die von ihren Zwecken
bald nichts mehr verhehlet und lingst bewies, dall kein Mittel ihr zu
schlecht sei, zu ithren Zwecken zu gelangen.” Tr. A 24, 23 IIL

218 Geb. 1782 zu Rom als Sohn des Hauptmanns der pipstlichen
Garde; ihnlich wie Sidler versah er schon mit 16 Jahren eine Stelle als
Kriegskommissir der Helvetischen Republik. In der Mediationszeit war
er Advokat; in der Restauration stand er als Mitglied des Kleinen Rats
dem Erziehungsrat und dem Polizeirat vor. 1830 wurde er zum Mitglied
des Verfassungsrats und 1831 wiederum in den Kleinen Rat gewihlt.

219 In seinem Geschichtswerk S. 249.
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er doch frei von Argwohn und maf}losem Mif}trauen in andere.”
Das weitere Lob, dafl er im Gegensatz zu Amrhyn, der das
Feuer wider Willen angefacht habe, in hohem Grade geeignet
gewesen sei, es wenn auch nicht zu 16schen, so doch zu dimp-
fen, ist sehr charakteristisch fiir die resignierte Stimmung jener
Zeit, die sich damit abfand, dafl die Bundesbehdrde nach langen
ergebnislosen Beratungen auseinander ging und das Feuer wei-
ter glithen lief’. Bei Beriicksichtigung des spitern schwichlichen,
befangenen Verhaltens Pfyffers und des von ihm prisidierten
Staatsrats als Vertreter des Vororts in den Basler Wirren
muf} man jedenfalls ein Fragezeichen zu dem superlativmifligen
Ausspruch Baumgartners setzen: ,,Er war also vollig der Mann,
wie ihn die Zeit bedurfte.*

Ohne Vorbehalt kann man dagegen Baumgartner darin bei-
pflichten, dafl Eduard Pfyffer ,dem umwilzerischen Taumel*
abgeneigt gewesen sei. Nur mafllose Parteiminner auf beiden
Seiten, meinte Baumgartner, hitten mit einiger Scheu auf den
neuen Vorstand der Bundesbehdrde geblickt. Uns ist indessen
kein Beleg dafiir bekannt, daf} die liberalen Kreise gegen
Eduard Pfyffer ein Mifitrauen gehegt hitten. Heusler hat ihn
in seiner Geschichte mit keiner verletzenden Bemerkung be-
dacht, und Anton von Tillier sprach ithm die schéne Anerken-
nung aus: ,,Wenige Staatsminner konnten ihm an genauer
Kenntnis der Personen, Verhiltnisse und Begebenheiten in der
Eidgenossenschaft seit den letzten 30 Jahren verglichen werden.™

Einen ganz hervorragenden Eindruck macht Pfyffers Er-
offnungsrede; aus ihr stromt ein echter, aus einem bekimmer-
ten Herzen entsprungener Patriotismus mit der Bereitschaft zur
Versohnung. Die prignanten folgenden Sitze fassen wir nicht
als oratorische Phrasen auf, sondern als ein auf wirklicher
Uberzeugung beruhendes Gestindnis: ,Tribe Wolken ver-
diistern den politischen Horizont unseres Vaterlandes, und hart-
geschiirzt ist der Knoten, dessen Losung uns obliegt. Mein Ge-
mit wire noch ergriffener und mein Herz noch zerrissener,
wenn nicht unbegrenztes Vertrauen auf die im Laufe vieler
Jahrhunderte so wundervoll iiber uns waltende Vorsehung und
auf den vaterlindischen Sinn der Eidgenossen mich belebte.”
Die schwache Hoffnung, dafi die Tagsatzung nach so vielen an
der Uneinigkeit und Schroffheit der Parteien gescheiterten Ver-
suchen schliefilich doch noch in der Stunde der Gefahr cinen
zum Frieden fihrenden Ausweg finden konnte, verstirkte der
Redner mit dem kernigen Appell an die Tagsatzung: ,,Der
krankhafte Zustand des — Bundesgliedes wirkt nachteilig auf
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andere Bundesglieder und auf das Leben des ganzen Vaterlan-
des selbst ein. Es darf und kann dieser Zustand nicht fort-
dauvern und wir dirfen nicht scheiden, ehe derselbe einmal ge-
hoben.™

Besonders ist die liebenswiirdige Weise anzuerkennen, mit
welcher Ptyffer die Basler unter Schonung ihres Prestige-
gefithles zu gewinnen suchte. Er gab seinem herzlichen Ver-
langen Ausdruck, dafl der liebe Mitstand Basel, welcher in Lu-
zern am 9. Brachmonat 1501 die Aufnahme in den ewigen Bund
der Eidgenossenschaft gefunden habe, jetzt hier die Befreiung
von allen Wirren und Zerwiirfnissen erlangen werde, die schon
lange der Gegenstand des Kummers und der Besorgnisse jedes
vaterlindischen Eidgenossen gewesen seien. Wie eine leicht
verhiillte Anspielung auf die dem Gefiihle der Krinkung und
dem Trotze entsprungene Drohung mit dem Austritt aus dem
Schweizerbund klang Pfyffers Schlufisatz: ,,Ich schlieffe mit
dem sehnlichen, innigen Wunsche —, daf} die jetzt lebenden
Basler den gleichen Wert auf die Verbindung mit der Eidge-
nossenschaft legen, wie ihre Viter, die hochentziickt, Eidge-
nossen geworden zu sein, und zum Beweise, welche Beruhigung
ithnen diese Eigenschaft verleihe, an die Stelle der geharnischten
Minner an ithr Tor ein altes Weib mit Spinnrad und Kunkel
stellten.”

Die tiefe Besorgnis des Redners vor einer Gefihrdung der
Eidgenossenschaft durch die Uneinigkeit erhielt am gleichen
Tage eine bedeutende Bestitigung durch zwei auffallende Tat-
sachen, die man als Symptome einer beginnenden Auflésung
der schweizerischen staatsrechtlichen Struktur deutete. Der
Neuenburger Staatsrat Chambrier verweigerte die Leistung des
Bundeseides mit dem IHinweis auf das an den Fiirsten gerich-
tete Begehren um Losung des Bundesverhiltnisses 2172, In unbe-
stimmter Weise stellte er den Abschlufl einer weniger engen,
das monarchische Prinzip nicht gefihrdenden Verbindung mit
der Schweiz oder wenigstens die Neutralitit in einem Kriegs-
falle in Aussicht. Jetzt stand die Eidgenossenschaft vor der
Schicksalswende; die Wahrscheinlichkeit war sehr groff, daf}
mit der sofort nach der Erklirung erfolgten Abreise des Ge-
sandten das Band zwischen Neuenburg und der Schweiz fiir
immer zerrissen sei; denn aufler dem Hetzgeschrei der radika-
len Zeitungen dringte nicht nur die Instruktion Pfyffers, son-
dern auch diejenige der Thurgauer Gesandtschaft auf Abtren-

219 5. Bd. 39, S. 187.
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nung Neuenburgs 220. Gliicklicherweise einigten sich aber doch
14 Stiinde, also keine imponierende Mehrheit, am 13. Midrz zu
einer dringenden Einladung an Neuenburg, die Tagsatzung zu
beschicken. Da der Konig von Preuflen zur Petition noch keine
Stellung eingenommen hatte, erschien die Gesandtschaft am
20. Mirz wieder in Luzern und leistete nun den Bundeseid.

Ein zweiter Kanton hatte ebenfalls die Teilnahme an den
Beratungen verweigert. Der dreifache Landrat des Kantons
Glarus beschlofl am 8. Mirz aus Uberdruff an den bisherigen
ergebnislosen Beratungen keine Gesandten zu ernennen, da es
schade wiire fiir die verlorene Zeit und die Kosten. Auf die
Mahnung des Vororts trafen die Gesandten schliefilich am
26. Mirz, wenige Tage vor der Auflésung der Tagsatzung, in
Luzern ein. Dazu kam die ebenfalls beschimende Tatsache, daf}
die Vertreter eines dritten Kantons, Zug, zwar anwesend waren,
aber nicht sprechen durften.

Diese bosen Symptome gaben allen Parteien zu denken;
von beiden Seiten wurde die Gefahr einer allmihlichen Auf-
lockerung oder gar Auflésung der Eidgenossenschaft als ge-
geben dargestellt, wobei man aber die Ursache in entgegenge-
setzten Faktoren erblickte. Die radikale Deutung erkennt man
am besten aus dem Kommentar des ,,Schweizerischen Republi-
kaner® (Nr.14) zum Beschlusse des Glarner Landrats: 221 | Es
liegt eine erschiitternde Wahrheit darin! Ein ganzer freisinniger
Stand ist durch die Verfassung zur Verzweiflung an der ober-
sten Nationalbehorde gelangt. Moge dieser Beschlufy seine Wir-
kung nicht verfehlen! Mége er allen, denen das Wohl des Gan-
zen am Herzen liegt, die Schuppendecke von den Augen reifien
und sie Uberzeugen, wie tief der Glaube an die Tagsatzung 1m
Volke gesunken ist.” Die Ursache des bdsen Ubels erblickte die
Zeitung im Bundesvertrag, wihrend die liberalen Kreise die
Auffassung vertraten, dafl die durch den Bundesvertrag aller-
dings bedingte Schwiche der Tagsatzung gerade durch die Ra-

220 Der Grofle Rat vom Thurgau hatte die Instruktion erlassen, dafl
die Neuenburger Gesandten von der Tagsatzung wegzuschicken seien.
s. ,Vaterlandsfreund* Nr. 11.

221 Anzufiihren ist ferner die Erklirung der ,Glarner Zeitung", der
die ,,Appenzeller Zeitung™ in Nr. 22 beipflichtete: ,,Werden nun mehrere
Kantone unserm Beispiele folgen? Ist das nicht gerade der erste Schritt
zur Auflésung des Bundes? Ist es auf diese Art auch nur denkbar, dafl
der gegenwirtige provisorische Zustand sich konsolidieren kénne? Nein,
so soll es nicht bleiben! Handeln und kriftiges Eingreifen in das Gewebe,
womit das Vaterland umstrickt ist, kann uns allein vor einem schmihlichen
Untergang retten.*
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dikalen potenziert worden sei. Heusler fiigte seinen Ausfiih-
rungen Uber die Zerrissenheit der uneinigen Tagsatzung die
Schilderung bei: ,,Drunten aber unter dieser Bundesbehorde,
von welcher sich ein Glied nach dem andern abschilen zu
wollen schien, da brauste es hohl; die Elemente des Volks-
lebens waren in Gdrung und die sich organisierenden politischen
Vereine schienen der ganzen Eidgenossenschaft eine neue bisher
unbekannte Gefahr bringen zu wollen. — Schroffer als je stan-
den sich auf dieser Tagsatzung die Parteien einander gegen-
iiber.*

Ein Resumé iiber die vorliegenden Instruktionen ergab die
folgende Gruppierung der Stinde mit Inbegriff der noch nicht

vertretenen:

I. Fir unbedingte Gewihrleistung der Basler Verfas-
sung: Die Urkantone, Wallis, Neuenburg, Genf, Tes-

sin, Graubiinden und Schaffhausen; mit Basel . . 10

IT. Fir Gewihrleistung unter Vorbehalt des § 45: Frei-
burg, Bern, Solothurn und Waadt . : 4

II1. Far den Antrag der Tagsatzungskommission: bt (Jal-
lenn und Aargau . : 2

IV. Fir partielle Trennung: Zurlch Thurgdu, (JlalUS
eventuell Luzern : : . 4
V. Fiir eine neue Volksabstlmmung Appenzell I
VI. Ohne Instruktion: Zug . : . ) ) ) I
23

In der Sitzung vom 13. Mirz erbffnete der Prisident der
Versammlung, daf} ein von 46 Gemeinden unterzeichnetes Schrei-
ben aus Liestal die Basler Gesandtschaft fiir den abgetrennten
Teil nicht anerkenne; es empfehle als Abgeordnete der Land-
schaft die Herren Stephan Gutzwiller, Johann Eglin und Hein-
rich Christen der Tagsatzung zur freundeidgendssischen Auf-
nahme. Dieser erste Vorstofl fiir die Anerkennung eines Kantons
Basellandschaft durch die Bundesbehtérde hatte begreiflicher-
weise keinen Erfolg; er wurde zwar durch Aargau mit dem
negativen Antrag unterstiitzt, dafl die Basler Gesandtschaft als
die eine Partei, als die Behorde eines Kantonsteils gegen den
andern aufzufassen sei und daher nicht zur Abgabe eines Vo-
tums in eigener Sache zugelassen werden diirfe. Niemand pflich-
tete indessen diesem Begehren bei.

Der 14. Mirz brachte zunichst den Vortrag des Basler Ge-
sandten iiber die vom Groflen Rat beschlossene Instruktion.
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Aus der anschlieflenden Diskussion ist die Rede des Freiburger
Gesandten mit einer auflerordentlich stark ausgeprigten Frie-
denstendenz hervorzuheben, wenn sie auch sachlich gegeniiber
dem Antrag im Dezember nichts Neues brachte. Der zu Gun-
sten Basels lautenden genauen Formulierung des Rechtsstand-
punktes fligte Schaller die herzliche Bitte an die Basler bei, die
Hand zur Versbhnung zu bieten; der Kanton Freiburg gebe die
feterliche Erklirung ab, dafl es sein ernster Wille sei, die Bun-
despflicht treu und gewissenhaft zu erfiilllen. Der Basler Verfas-
sung diirfe nicht der geringste Abbruch geschehen; auch der
§ 45 konne unverindert stehen bleiben, sofern der Basler
Grofle Rat auf die Anwendung des Abstimmungsgesetzes vom
11. Februar 1831 verzichte 222. Die vielfachen Bemiihungen
Schallers, die Basler Gesandten davon zu {iberzeugen, daf} ihnen
ein Entgegenkommen wohl moglich sei, erwecken einen ge-
radezu riihrenden Eindruck, um so mehr als dieser Gesandte in
den frithern Verhandlungen wiederholt als scharfer Gegner der
Basler aufgetreten war. Seine materiellen Ausfithrungen decken
sich vollstindig mit unserer bei den verschiedenen Anlissen be-
kundeten Auffassung: eine Anwendung des § 45 komme ja erst
in mehreren Jahren in Frage; diese spite Eventualitit sei ganz
sicher einer sofortigen Trennung vorzuziehen, die man als die
Quelle unabsehbarer Schwierigkeiten, Unordnungen und Zer-
wiirfnisse fir den Kanton Basel selbst und als Grundstoff zur
Auflésung und zum ginzlichen Verderben der ganzen Eidge-
nossenschaft ansehen misse. Schliellich redete Schaller der ge-
samten Bundesbehorde ernsthaft in das Gewissen: ,,Die Unbe-
holfenheit der Tagsatzung hat ihr Ansehen bei der ganzen Na-
tion geschwicht; der gesetzlose anarchische Zustand im Kan-
ton Basel hat sich vermehrt; Zwietracht und Mif3trauen sind
unter den Stinden selbst entstanden und alle gebrachten bedeu-
tenden Geldopfer, aller beharrliche und gute Wille der Bundes-
truppen vermochten es nicht, dem immer mehr wachsenden,
krebsartig um sich greifenden Ubel Einhalt zu tun. — Wir kén-
nen es uns nicht bergen, die Eidgenossenschaft ist in einem ge-
fihrlichen Zustand, vielleicht am Rande des Verderbens.™
Alle Gesandten miifiten sich briiderlich die Hand reichen zur
Rettung des Vaterlandes und ihrer ¢igenen Ehre. Solothurn,
Schaffhausen und die Waadt schlossen sich dem Redner an in
der Uberzeugung, dafl die Trennung der politische Tod der
Landschaft, fiir die Stadt aber eine unversiegbare Quelle man-

222 In Wirklichkeit wire aber dadurch der Absatz II des § 45 sinnlos
geworden; vgl. unsere Ausfiihrungen IV. Teil, S. 212,
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cher Ubel, somit beiden Teilen schddlich sei. Sehr eindringlich
vertrat dieses Prinzip Fatio: ,,Le Conseil de Genéve consideére
une pareille mesure comme altérant essentiellement I’existence
politique de la Suisse; il estime en conséquence que bien que
consentie et méme demandée par le Gouvernement de Bile, elle
requiert I’assentiment unamine des Etats confédérés.”

Gegeniber diesen sehr energischen Protesten hatten die
Gesandten von Ziirich und Thurgau 223 mit ihrer Forderung auf
Trennung einen schweren Stand; sie wuflten sich nicht aus ihrer
Verlegenheit zu ziehen.

An jenem Tage hatte das Schicksal dem Basler Gesandten
Burckhardt die Zukunft seines Heimatkantons in die Hand ge-
geben. Besaf} er die notwendige Klugheit, staatsminnische Weis-
heit und Beweglichkeit, um den seit Ende des letzten Jahres be-
schrittenen falschen Weg zu erkennen und diesen, ohne dem
schweren Gewicht der auf ithm lastenden Instruktion zu er-
liegen, noch in letzter Stunde zu verlassen? Burckhardt mufite
es bewuflt sein, dafl der Grofle Rat seinen Beschlufl nicht auf
Grund einer kithlen Uberlegung, sondern im Zorne iiber die seit
mehreren Monaten erlittenen Krinkungen, Verhohnungen und
Angeiferungen gefafit hatte. Jetzt aber hatten zwei prominente
Personlichkeiten auf der Tagsatzung der Stadt Basel Worte der
Versohnung und der Liebe dargeboten, die auf einen frucht-
baren Boden hitten fallen und eine Entspannung der allerdings
mit Recht gereizten und erbitterten Stimmung in Basel bewir-
ken sollen. Auflerdem hatte beinahe die Hilfte der Stinde sich
dem Rechtsstandpunkt Basels angeschlossen. Diese doppelte Ge-
nugtuung konnte die Basler Biirgerschaft fir die bisherige Un-
bill entschidigen. War Burckhardt mit seinen edlen Eigen-
schaften berufen, zum Retter seiner Heimat zu werden?

Karl Burckhardt-Paravicini 22¢ war der Sprofiling einer
vornechmen Familie mit alter Kultur 225, Heusler riihmte im
Nekrolog von ithm: ,,Alles Gute und Schéne fand in ihm seinen

228 Glarus war noch nicht vertreten; Pfyffer erklirte gemifl seiner
Instruktion, nur im Notfalle fiir die Trennung stimmen zu kénnen. Der
Aargauer Gesandte bekannte sich zwar am 14. Mirz eventuell auch fiir
die Trennung, aber fiir die totale.

224 Schwager des Statthalters; s. dber ihn I. Teil, S. 148. Heusler
Manuskript, Privatarchiv 328, F 18; Nekrolog in der ,Basler Zeitung"
1850, Nr. 36; Artikel von Wilhelm Vischer in A.D. B.; His, Basler Staats-
minner des 19. Jahrhunderts, S. 83. Er lebte von 1795---1850.

225 Heusler, Bd. I, S. 309: ,,Ein Mann der neueren Bildung, der fiir
Reform, fiir freiere Gestaltung des gemeinen Wesens seit Jahren durch
Leben und Schrift unverdrossen gewirkt hatte.”
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warmen Freund und Mithelfer —; er war eine durch und durch
edle, alles Gemeine weit hinter sich zuriicklassende Natur,
welche auf festem sittlich religiosem Grund ruhte —; aus die-
sem Grund seines Wesens gingen Eigenschaften hervor, die
ihm oft als Fehler vorgeworfen worden sind; ein Glauben an
das Bessere im Menschen, an den Sieg des Guten und Rechten
—, eine Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit, daher auch eine
Langsamkeit zu Entschliissen, welche raschere Naturen wohl
zur Ungeduld reizen konnte; eine Beharrlichkeit und Festigkeit
in. Durchfihrung einmal gefafiter Beschliisse, die oft als Eigen-
sinn gedeutet worden sind.” Diese Charaktereigenschaften, die
Gewissenhaftigkeit mit der Uberzeugung, den Kampf um das
Recht bis zum bittern Ende fithren zu miissen 226, die Unfihig-
keit zu einer durch die veridnderten Umstinde gebotenen Um-
stellung, oder wenn man lieber will, seine Starrheit 227, trugen
die Schuld, dafl Burckhardt seine wahre Mission in der Mirz-
Session der Tagsatzung nicht begriffen hat.

Dem Urteil von His, dafl auch ein filhrender Staatsmann
das Geschick nicht hitte dndern koénnen, ist nur bedingt bei-
zustimmen. Es wird fir die ersten Tage der Tagsatzung wider-
legt durch den Bericht des zweiten Gesandten. Emanuel La
Roche-Merian 228 war mit der Instruktion des Groflen Rats
nicht einverstanden 229; er suchte gleich bei Beginn der Tag-
satzung durch eine private Besprechung mit dem Solothurner
Gesandten Johann Reinert einen Ausweg, der groflie Chancen
zu bieten schien. Reinert bekannte thm, daf} die radikalen Poli-
tiker selbst froh wiren, eine gegen ihre Ehre nicht verstoflende
Losung zu finden. Sie seien zu weitt gegangen und befinden
sich in Verlegenheit; wenn Basel einige Nachgiebigkeit zeige,
wollten sie gerne mitwirken 23¢. Die Stadt Basel koénnte sich
z. B. durch einen Artikel sichern, dafl der Grofle Rat Verfas-

226 His bemerkte in dieser Beziehung: ,Dafl Burckhardt, der Jurist
und gewesene Zivilgerichtspriisident, als Mann des Rechts besonders
empfindlich war gegeniiber revolutioniren Rechtsverletzungen, mag dazu
beigetragen haben, dafl die Basler Regierung wihrend der Wirren den
formalen Rechtsstandpunkt gelegentlich etwas stark betonte.”

227 Heusler, Bd. I, S. 309: ,,Der Grundsatz fester Beharrlichkeit bei
aller Milde der Form.*

228 Der Vater des Statthalters August La Roche und Bruder des
Deputaten German La Roche.

329 5. seine Notizen am Anfang von Tr. A 23.

230 Eine Bestitigung lieferte Baumgartner S. 276: ,Man war der
Basler Hindel iiber und iiber satt; sie vergillten alles; mit Ungeduld
wurde allseitig die endliche Beilegung mehr herbeigewiinscht als erwartet.
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sungsinderungen nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln vor-
nehmen diirfe; dann genlige der Artikel 45 ohne den ange-
fochtenen Absatz 2, da die Gegner keine 110 Stimmen zu-
sammenbrichten. La Roche wollte am 17. Mirz seinen Kollegen
fir diesen Vorschlag gewinnen. ,,Allein dieser doktrinire und
unpraktische Mann war nicht zu bewegen, sich darauf einzu-
lassen, in dem Wahne stehend, die radikalliberalen Stinde be-
finden sich wirklich in einer bedeutenden Verlegenheit —
solche wiirden daher von selbst sich uns nihern, ohne daf} wir
von unserer Seite vorderhand es nétig hitten, weitere Schritte
zu tun; allein man irrte sich hierinnen gewaltig; denn eben an
jenem Tage schlossen die radikalen Stinde auf der Tagsatzung
in Luzern ein Separatbiindnis unter sich —; so wurde durch
taktlose Schroffheit und mangels an Umsicht ein giinstiges Er-
gebnis verloren —; von diesem Augenblicke an war das Schick-
sal von Basel und der Trennung mit allen ihren unglicklichen
Folgen entschieden.”

Die Auffassung von La Roche, dafi Burckhardt sich durch
einen unbegriindeten Optimismus auf seinem verhingnisvollen
Wege habe treiben lassen, konnte auf die Annahme gestiitzt
werden, dafl ihn ein letzter Versuch des Freiburger Gesandten
zur Herbeifiilhrung einer Losung in seiner starren Haltung be-
stirkt habe. Der 14. Mirz brachte nimlich zum Schlusse eine
grofle Uberraschung. Schaller gab die Erklirung ab, daf} der
Kanton Freiburg alles Mogliche beitragen wolle, um eine Tren-
nung des Kantons Basel zu verhindern; da ein anderes Mittel
nicht vorhanden sei, ziehe er die unbedingte Gewihrleistung
der Verfassung vor. In dem langen hartnickigen Streit um das
Stindemehr neigte sich das Ziinglein der Wage sehr stark auf
die Basler Seite. Fiir den Kanton Waadt forderte die logische
Konsequenz das Befolgen des Freiburger Beispiels mit der
Rickkehr zur Instruktion vom verflossenen Dezember. Konnte
Burckhardt mit einer intensiven personlichen Einwirkung auf
die Waadtlinder Gesandtschaft dieses Ergebnis erreichen, so
hitte er am Tage der Riickkehr des Neuenburger Staatsrats
mit Einrechnung der eigenen Stimme die Schicksalszahl von
12 Stimmen erreicht. Die Chancen lagen aber fiir Basel auch in
Beziehung auf andere Kantone giinstig. Wer den patriotischen
Appell von Eduard Pfyffer und Schaller beherzigte, daf} die
Tagsatzung dieses Mal nicht ohne einen entscheidenden Mehr-
heitsbeschlufy auseinander gehen diirfe, mufite sich der Basler
Gruppe anschlieflen, die allein eine iiberragende Stimmenzahl
auf sich vereinigte; dagegen konnten Ziirich und Thurgau mit

Basler Zeitschr. f. Gesch, u. Altertum. 40, Band. 6
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ithrer Forderung auf Trennung die Moglichkeit eines geniigen-
den Zuzuges nicht voraussetzen. Ebenso waren die andern radi-
kalen Kantone durch besondere Antrige isoliert; nach dem
dynamischen Gesetz hitle also die Basler Gruppe als die stirkste
die Anziehungskraft auf alle noch unschliissigen Mitstinde aus-
iiben miissen; aus welchem Grunde hat Burckhardt nicht mit
aller Energie darauf hingearbeitet?

Bei der Priifung dieser psychologischen Frage scheint uns
doch die Annahme des zweiten Gesandten kaum zutreffend zu
sein, dafy Burckhardt in einer sanguinischen Stimmung erwartet
habe, die reife Frucht werde ihm ohne eigene Anstrengung
durch Kapitulation der Radikalen in den Schof} fallen; dem
widerspricht die ganze pessimistische Stimmung, die aus sei-
nen Gesandtschaftsberichten in bezug auf die unbedingte Ge-
wihrleistung der Verfassung erkennbar ist, wie er ja schon im
Groflen Rat bekannt hatte, daf} er keine Hoffnung mehr auf
eine tatkriftige Unterstiitzung der Tagsatzung aufbringe. Ver-
hingnisvoll war zweifellos seine eines impulsiven Elans entbeh-
rende Charakterveranlagung, die auf den iiberraschenden Schritt
Schallers nicht mit einer plétzlichen Belebung seiner Zuversicht
und dem Ansporn zum Einsatz aller Krifte reagieren konnte.
Statt das Einlenken des bisherigen Gegners mit Jubel zu be-
griflen und sich zur vollen Ausniitzung des Erfolges durch eine
eifrige Werbetitigkeit bei andern Gesandten zu risten, nahm er
dieses verheiflungsvolle Ereignis sehr kiithl auf. Wie unsagbar
niichtern wirkt doch seine lakonische Bemerkung im Gesandt-
schaftsbericht, dafy das Angebot Schallers dem Anscheine nach
»auf einige Gesandte einigen Eindruck gemacht habe® 231,

Man kann zwar Burckhardt nicht die Unterlassung aller
Anstrengungen vorwerfen. Am 16. Mirz empfing er z. B. den
Besuch der Gesandten von Schwyz und von Zug. Die Gewin-
nung des letztern Kantons kam aber nicht in Frage, da Burck-
hardt auf die Einladung Sidlers, einige Nachgiebigkeit zu be-
weisen, nicht einging 232. Er besprach die Angelegenheit auch
mit dem Waadtlinder Nicole; es ist indessen zwischen den Zei-
len zu lesen, daf} die Unterredung sich in einem konventionellen
Tone abspielte, ohne dafl Burckhardt sich bemiiht hitte, mit

231 Bericht vom 15. Mirz in Tr. U I.

232 Interessant ist die Erwihnung im Berichte La Roche’s vom 16.,
dafl die Basler Gesandten auch dem pipstlichen Nuntius eine Visite ab-
gestattet hitten; dagegen fehlt jeder Hinweis auf einen Versuch, den
Nuntius zu einer Beeinflussung der Kantone Luzern, Freiburg und Zug
gegen den Radikalismus zu veranlassen.
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einer, eine suggestive Kraft ausstrahlenden warmherzigen Rede
diesen Vertreter des Foderalismus zum unbedingten Mitkimp-
fer fir ein von der Waadt stets anerkanntes Verfassungsprin-
zip zu gewinnen 233,

Burckhardt konnte keinem Andern den Glauben aufzwin-
gen, daf} die Gewihrleistung der Basler Verfassung unbedingt
notwendig und durchfithrbar sei, weil er selbst aus verschiede-
nen Griinden nicht mehr daran glaubte. Erstens erwartete er
von der Tagsatzung kein Wunder mehr; zweitens war er durch
den innern Widerspruch gehemmt, daf} sein prinzipielles Be-
gehren auf ein Ziel gerichtet war, iiber welches die Regierung und
der Grofle Rat bereits hinweggeschritten waren. Der entschei-
dende Fehler aber bestand darin, dafl Burckhardt zuversichtliche
Hoffnungen an die gegen die Tagsatzung gerichtete Basler Poli-
tik kniipfte; er liefy sich damit von einer eigenartigen Eingebung
treiben, die mit seinen Geisteskriften nicht im Einklang stand.

In seinem Bericht erwihnte er die Stellungnahme der
Freunde Basels, die mit ihren Vorwirfen nicht zuriickhielten
und den Grofiratsbeschlufl vom 22.Februar als unheilvoll be-
klagten 234, Dies konnte ihn nicht beirren; sein Kommentar zu
diesen aus bester Gesinnung vorgebrachten Anklagen erscheint
als die vollkommenste Bestitigung seiner vortrefflichen Charak-
terisierung durch Heusler; aus jeder Zeile springt seine ,,Be-
harrlichkeit und Festigkeit in der Durchfiithrung einmal gefafi-
ter Beschliisse™, sowie ein Mangel an Wirklichkeitssinn in die
Augen. Er begriifite die Uberrumpelung der Tagsatzung durch
den Beschlufl vom 22. Februar, weil Basel sonst ihre Zustim-
mung zur Trennung nicht hitte erreichen kénnen. Die Verstim-
mung der Freunde und alles Unangenehme, das aus der Tren-
nung entstehen werde, schitzte er als untergeordnete Folgen
ein, die man eben ,,bei einem richtigen Entschluf} jeweilen mit-
zugewirtigen hat. — Maogen wir sie mit Ausdauer und Ent-
schlossenheit tragen. — Das Ziel ist eines langen und entschlos-
senen Ausdauerns wohl wert.” Hitte doch Burckhardt mit einem
secherischen Auge das Ziel, dem er zusteuerte, den 3. August
1833 erblicken kénnen!

233 Nicole erklirte, dafl es schwierig wire, den Groflen Rat innert
niitzlicher Frist zu versammeln. Im Notfall wire aber eine Abgabe der
Stimme mit Ratifikationsvorbehalt moglich gewesen. Nach dem gleichen
Bericht vom 20. Mirz war das Ergebnis der Besprechungen mit andern
Gesandtschaften unbedeutend.

234 Der Gesandte von Genf verteidigte jedoch Basel damit, dafl der
Grofiratsbeschlufl durch das Versagen der Tagsatzung provoziert worden sei.
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Den keine politischen Kiinste beherrschenden Idealisten
brachte die mit einer praktischen Klugheit energisch einsetzende
Taktik der Gegner zu Fall. Die Ziircher Gesandtschaft sah
ein, daf} ihre Instruktion nicht durchdringen werde; sie bewies
nun ihre rasche Anpassungsfihigkeit, indem sie sich bemiihte,
eine Mehrheitsgruppe auf dem Boden des Appenzeller An-
trags, Durchfiihrung einer dritten Volksabstimmung, zu sam-
meln. Melchior Hirzel legte am 15. Mirz der Tagsatzung diese
Losung vor; aufler Appenzell schlossen sich die Stinde Bern,
Solothurn, St. Gallen und Thurgau unter Ratifikationsvorbehalt
an, ,,um eine Beruhigung herbeizufiihren, ohne zu dem von vie-
len Stinden gefiirchteten Mittel einer Trennung oder zu dem in
seinen Folgen vielleicht noch verderblicheren der unbedingten
Garantie zu greifen,” wie sich der Abschied ausdriickte.

Im Zircher Grofien Rat vom 19. Mirz deckte Hirzel bei
der Einholung der Genehmigung den politischen Schachzug auf,
wonach man der aus der Zersplitterung der radikalen Stimmen
flieBenden Gefahr begegnen misse, dafl sich eine Mehrheit fiir
den Basler Antrag finden konnte. Offen stellte der Birgermei-
ster die Moglichkeit in Aussicht, daf} sich zur Verhinderung der
Vollziehung eines Tagsatzungsbeschlusses nach dem Antrage
Basels ein Biirgerkrieg erheben werde 235. Die gleiche Drohung
gebrauchte Baumgartner in der Sitzung der Tagsatzung vom
15. Mérz 236; auch von anderer Seite erfolgten dhnliche War-
nungen.

Besonders gefihrlich fiir Basel war die Ausniitzung der
durch den Groflen Rat gebotenen Blofle. Jetzt brachte Solo-
thurn 237 die nachtriglich beschlossene Verschirfung seiner In-
struktion vor mit der Forderung, dafl der Stand Basel die Ver-
waltung der ganzen Landschaft bis zum Entscheid der Tag-
satzung fortzusetzen habe. Seine Weigerung wire als ein Ver-

235 Der ,,Vaterlandsfreund” (Nr. 13), der die Beleuchtungen Hirzels
als naiv bezeichnete, figte bei: ,Liegt aber nicht schon in der blof§
eventuellen Aufstellung dieser einzigen Frage das Grab des Schweizer
Bundes in schauerlicher Nihe offen vor unsern Augen und kann solch
unerhérte Rechtsverhdhnung des Bestehenden die gesegnete Wiege ecines
neuen Bundes sein?*

236 Die Bundesversammlung miisse ,reiflich erwigen, bevor sie einen
Entschlufl fasse, dessen Ausfithrung wohl nicht anders als mit Waffen-
gewalt geschehen und der die Schrecken eines Biirgerkriegs herbeifithren
kénnte.* .

287 Es ist merkwiirdig, dal Burckhardt und La Roche immer noch
Hoffnungen auf Solothurn setzten. Offenbar war ihnen von der Verschir-
fung der Stimmung im Groflen Rat gegen Basel laut Referat des ,Re-
publikaners’ Nr. 13 und des ,,Eidgenossen” Nr. 21 nichts bekannt.
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zicht des Groflen Rats auf seine verfassungsmiflige Gewalt zu
betrachten, so daf} die Tagsatzung einschreiten und die ange-
messenen Vorkehrungen fir die einstweilige Verwaltung des
ganzen Kantons treffen miisse. Ihm folgten andere Gesandte:
Durch die Abtrennung von 46 Gemeinden sei die Basler Verfas-
sung nicht mehr mit der am 19. Juli 1831 in das Bundesarchiv
gelegten identisch; die Regierung sei nicht mehr die gesetzliche
Obrigkeit des ganzen Standes; es liege ein Widerspruch darin,
eine nicht mehr bestehende Verfassung aufrecht erhalten zu
wollen.

Die Legitimisten verwahrten sich lebhaft gegen die Forde-
rung auf Anordnung einer dritten Abstimmung; besonders Genf
und Waadt protestierten gegen einen solchen Eingriff in die
Souverinitit des Kantons Basel. Der Urner Gesandte Lauener
hoffte, daf} die der Basler Gruppe noch fehlende Stimmenzahl
nach dem Eintreffen der Gesandtschaften von Neuenburg und
Glarus und einer allfilligen Instruktion von Zug erbracht wer-
den konnte. Das Stirkeverhiltnis der beiden Hauptparteien
offenbarte sich am 15. Mirz so, dafl der Ordnungsantrag Laue-
ner auf Verschiebung der Verhandlungen zehn Stimmen ver-
einigte, wihrend die Zircher Gruppe mit acht Stimmen eine
neue Abstimmung verlangte. Tatsichlich wurde die Garantie-
frage fiir die nichsten Tage abgesetzt. Am 17. Mirz lief} der
Prisident den Bericht der Reprisentanten vom 16. verlesen, der
von der Absicht der Unabhingigkeitspartei, eine provisorische
Konstituierung vorzunehmen, Kenntnis gab mit dem interessan-
ten Detail, dafl Gutzwiller dem Oberst Donats versichert habe,
die Bundesbehdrde sei mit der Organisierung einer eigenen Re-
gierung fiir die Landschaft einverstanden; sie wiinsche nur als
reine Formalitit eine Verwahrung der Reprisentanten; sie
wiirde aber eine Anwendung von Gewalt mifibilligen. Die Re-
prisentanten verlangten unter Hinweis auf die von ihnen vor-
sorglich erlassene Verwahrung einen bestimmten Entscheid der
Tagsatzung, wie sie sich gegeniiber der Bildung einer provisori-
schen Regierung zu verhalten hitten. Die Bundesversammlung
beschrinkte sich an diesem Tage darauf, die Demission der Re-
prasentanten unter Verdankung ihrer Verdienste zu genehmi-
gen und die Wahl ihrer Nachfolger vorzunehmen 238. Erst am

238 Die Zerrissenheit und die Parteileidenschaft; die auf der Tag-
satzung herrschten, spiegelten sich darin, daf} fiir die Wahl des Repri-
sentanten Laharpe mehrere Stunden mit zehn Wahlgingen bendétigt wurden;
so lange stand ihm Baumgartner als Gegenkandidat gegeniiber. Nachtrig-
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20. Mirz erfolgte die Beratung der von den Reprisentanten ge-
stellten Frage; die Radikalen befanden sich in Verlegenheit. Da
die grofle Mehrheit unter ihnen die Kantonstrennung ablehnte
und auch die im Auftrage des Vororts erlassene Verwahrung
nicht desavouieren wollte, konnte sie nicht wohl das Verhalten
der Reprisentanten verurteilen; anderseits aber durften sie sich
nicht zu einer Gewaltanwendung gegen die von ihnen prote-
gierte Partei bekennen. Sie verfielen daher auf den Ausweg,
den Ubergang zur Tagesordnung zu beantragen; mit neun gegen
neun Stimmen wurde wieder einmal ein rein negatives Ergebnis
erreicht,

Das Traktandum der Stellungnahme zu den innern Ver-
hiltnissen im Kanton Basel bildete jedoch den Gegenstand der
Beratung vom 23. Mirz infolge des Referates des Reprisentan-
ten Tscharner; er beleuchtete die Spannung im Kanton mit dem
Zustand des bewaffneten Friedens; auf beiden Seiten werde die
Bewaffnung der Biirger und die Organisierung von Dorfwachen
betrieben. Wihrend der neue Landesteil unablissig dahin wirke,
die ganze Landschaft zu vereinigen und eine Mehrheit in den
noch nicht abgetrennten Gemeinden zu erlangen, suche die Re-
gierung sich in den letztern zu behaupten; es bestehe die Be-
furchtung, dafl die unvermeidlichen Reibereien allmihlich zu
einem Biirgerkrieg fitlhren konnten. Die Reprisentanten stell-
ten daher die Tagsatzung vor die Alternative, sich entweder fiir
die strenge Handhabung der Verfassung oder fiir die einst-
weilige Anerkennung des faktischen Zustandes zu entscheiden;
die zweite durch die Notlage aufgezwungene Losung sollte Un-
ordnung und Willkiir verhiiten, den wirklichen Volkswillen in
den abgeldsten Gemeinden durch geregelte Beratungen sichern,
die Grenzen zwischen den beiden Kantonsteilen mit Ausschei-
dung der Kompetenzen zwischen den Behoérden festsetzen. Da
beide Parteien mit der Ablosung der 46 Gemeinden einver-
standen seien, so geschehe mit der Anerkennung des tatsich-
lichen Zustandes niemandem ein Unrecht. Von dem Beschlusse
des Basler Groflen Rats unterschieden sich die Antrige Tschar-
ners dadurch, dafl er bereits fiir die Durchfithrung der provi-
sorischen Trennung eine geheime Abstimmung in allen Ge-
meinden unter Mitwirkung der Eidgendssischen Behorde postu-

lich war dieser froh, dafl die Wahl nicht auf ihn gefallen war; vgl
seine Auflerung: ,,Es war die ungliicklichste Sendung von allen die in
diesen Zeiten angetreten wurde.” (S. 273.) Merk wurde im dritten Wahl-
gang gewihlt.
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lierte, wihrend der Grofie Rat eine solche Abstimmung erst
fir die definitive Trennung vorsah 239,

Im Gegensatz dazu stand aber der Antrag der neuen Re-
prisentanten, die in ihrem Bericht vom 26. Mirz zwar auch ein
Provisorium auf etwa vier Jahre in Vorschlag brachten, aber
die Abtrennung der gesamten Landschaft von der Stadt emp-
fahlen. Anzuerkennen ist an diesem zweiten Bericht der Repri-
sentanten, der den Beratungen der Tagsatzung in der Sitzung vom
27.Mirz zu Grunde lag, der tiefe Ernst, mit welchem die
Dringlichkeit einer das Schicksal des Kantons Basel endlich
entscheidenden Beschlufifassung betont wurde. Im Gegensatz zu
den im frithern Abschnitt erwihnten Friedensschalmeien gab
nun Merk die gefihrliche Spannung auf der Landschaft zu;
es sehe dort aus wie beim Festungsbau von Jerusalem; in der
einen Hand habe man das Arbeitswerkzeug, in der andern das
Schwert. ,,Sorgen wir dafir,” riefen die Reprisentanten der
Tagsatzung zu, ,,daf} nicht einst die Nachwelt von uns sage:
Das Grundiibel lag nicht im Kanton Basel, sondern in der Tag-
satzung selbst.”” Das Ubel sei noch heilbar, aber wenn die Tag-
satzung noch linger fruchtlos berate, so werde sich die Abtren-
nung des groflern Teils der Landschaft vollziehen. Zum
Schlusse stellte Merk die Tagsatzung vor die gleiche Alter-
native wie Tscharner: ,,Soll nun dasjenige, was dem Wesen
nach immer noch Eines ist, ohne Gnade auseinander gerissen
werden, weil es sich fiir den Moment entzweite! Oder wollen
Sie das, was jetzt unversohnlich ist, mit Gewalt vereinen?*

Die gewissenhafte Warnung von Merk vor einer weitern
dilatorischen Behandlung 240 beantworteten seine Parteiginger
mit einem Antrag auf -— Vertagung 24!, dem aber die Basler
Gruppe energischen Widerstand leistete. Sie war inzwischen durch
die Gesandtschaft von Neuenburg verstirkt worden, die eine
scharfe Resolution gegen die von der Tagsatzung unterstiitzten

239 Merkwiirdig ist es, dafl Burckhardt dazu bemerkte: ,Beinahe
dasselbe.” Er fand den Unterschied gering, wihrend doch die ganze bése
Verwirrung in der Hauptsache davon kam, dafl der Grofle Rat die Aus-
scheidung ohne neue geheime Abstimmung, auf Grund der sabotierten
Abstimmung vom 23. November anordnete. Tr. A 24, 23 IIL

20 Tassen Sie, in deren Hinde das Schicksal unseres Volkes gelegt
ist, lassen Sie den letzten Augenblick, der Rettung gewiihrt, nicht un-
geniitzt voriibereilen!"

21 Die Stinde Ziirich, Bern, Solothurn, Appenzell, St. Gallen, Aar-
gau und Thurgau, also mit Vertauschung von Luzern durch Appenzell
die Mitglieder des Siebner Konkordats.
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Umtriebe im Kanton Basel vorgetragen hatte. Nochmals drohte
Chambrier mit einem Austritte Neuenburgs aus dem Bunde,
wenn der Bundesvertrag an Basel gebrochen werde 242, Bei wei-
terer Unterstiitzung der Rebellen durch die Tagsatzung werde
der Kanton Neuenburg an keinen Beratungen mehr teilnehmen.
Der sonst sehr schweigsame Tessiner Gesandte Luvini gab nun
seiner an anderer Stelle bereits erwihnten Emporung iiber die
Zeitungshetze Ausdruck, indem er seinem Vergleich mit der
Kohlenglut, auf welche man Pulver schiitte, noch beifiigte:
»Et c’est plus de la poudre que d’adhérer a une separation
qui donne une legon a tous les ambiticux, et qui peut réaliser
les plus folles espérances.*

Aber alle Sympathieerklirungen fiir Basel niitzten nichts
mehr. Die Vernachlissigung der von Schaller gebotenen Chance
rdchte sich nun. Wiederum brachte der Freiburger Gesandte
eine grofle Uberraschung, die aber dieses Mal einen Triumph
der Radikalen ausloste. Erbittert iiber die unnachgiebige Hal-
tung der Basler Gesandtschaft und in der Uberzeugung, dafl die
unbedingte Gewihrleistung doch nicht zu erreichen sei, zog
Schaller eine extreme Taktik, die Niederzwingung Basels vor.
In scharfer Formulierung stellte er fest: Der Antrag Basels auf
Gewihrleistung der Verfassung sei unmoglich; denn die Tag-
satzung konne nicht herstellen, was der Grofle Rat auseinander
gerissen habe; der Antrag sei aber auch ohne Gegenstand; denn
der Grofle Rat habe selbst die fiir den ganzen Kanton geltende
Verfassung verletzt, sowie den Bundesvertrag, der nur einen
Stand Basel anerkenne; der Kanton Basel miisse in seiner Ge-
samtheit aufgefordert werden, sich neu zu konstituieren. Wie
dies zu geschehen habe, liege in der Entscheidung des Standes
selbst; die Eidgenossenschaft habe sich nicht darein zu mischen.
Damit war die von der Tagsatzung am 19. Juli 1831 garan-
tierte und in das Bundesarchiv gelegte Verfassung definitiv zu
Scherben zerschlagen. Nach Baumgartner (Seite 273) wirkte
die Eroffnung Schallers wie eine Bombe. Der Ausdruck diirfte
deshalb nicht ganz zutreffen, weil Schaller nichts Neues vorge-
bracht, sondern nur die vom Solothurner Reinert und einigen
andern Gesandten bereits am 15. Mirz vorgetragene Theorie

242 Si le pacte est manifestement violé, non pas seulement dans une
disposition essentielle, mais dans une disposition fondamentale, dans la
disposition qui constitue le but et l'essence méme du pacte, il n’y a plus
de pacte et par conséquent plus de Confédération.*
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bestitigt hat 243. Die grofle Wirkung war vielmehr der Tat-
sache zuzuschreiben, dafl Freiburg sich endgiiltig auf die Seite
der radikalen Kantone stellte, der Basler Gruppe jede Aussicht
auf die Erreichung der Mehrheit nahm und umgekehrt eine
Sammlung der Gegner auf der Basis des neuen Stichworts be-
giinstigte. Das Ergebnis der Abstimmung am 27. Mirz bestand
nun in einer Gleichstellung der Stimmen mit neun Stinden fiir
den Antrag Freiburgs 244 und neun Stinden fiir unbedingte Ga-
rantie mit Enthaltung Basels; eventuell erklirten sich Bern und
Solothurn fiir eine bedingte Garantie und fiinf Stinde fiir eine
provisorische Trennung.

Am nichsten Tage versuchte der Ziircher Biirgermeister
Hirzel, ,,der mit einer gewissen weichen kindlichen Gemiitlich-
keit allerlei kleine radikale Tiicke wohl zu verbinden wufite
und deshalb von seinen radikalen Kollegen gerne voran gescho-
ben wurde® 245, dem Freiburger Antrag durch ein Hintertiir-
chen zur Annahme zu verhelfen; bei der Beratung des Auftrags
an den Vorort schlug er die Formulierung vor, dafl dieser die
Stinde zur Erteilung einer Instruktion ,fiir eine Reorganisation
des Kantons Basel” einladen sollte; ,,die Schlinge wurde aber
aufgedeckt und fand keine Mehrheit.” Vielmehr wurden in der
Sitzung vom 30. Mirz die Kompetenzen des Vororts und der
Reprisentanten mit der Formel limitiert: ,,Die Truppen zur
Handhabung von Ruhe und Ordnung 246 und zur Aufrechterhal-
tung der Sicherheit der Person und des Eigentums zu verwen-
den, jedoch ohne weder eine Trennung dieses Standes anzuer-
kennen, noch zu befordern oder iiberhaupt in irgendwelche Ver-
figungen einzutreten, wodurch iiber politische Fragen im ge-
ringsten etwas entschieden wiirde."

Die weitere Besetzung des Kantons Basel war in Instruk-
tionen einzelner Kantone erdrtert worden; der prinzipielle
Streit drehte sich wieder um die Frage, ob Art.IV oder VIII
des Bundesvertrages anzuwenden sei. Bisher hatte die Tag-
satzung, da der Kanton Basel nie ein férmliches Begehren nach

243 Demgemifl ist die Bemerkung Heuslers, II, S. 9, zu subjektiv:
»Da trat plétzlich der schalkhafte Gesandte von Freiburg mit einem
neuen Gedanken hervor.” Auffallend ist es, mit welcher Gleichgiiltigkeit
Burckhardt diese Entscheidung der Basler Niederlage aufnahm. In seinem
Bericht vom 27. erwihnte er nur ganz kurz das ,neue Angriffsmittel
von Freiburg®. :

244 Die Kantone des Siebner Konkordats mit Freiburg und Appenzell.

245 Heusler, Bd. II, S. 11. :

246 Der ,,Schweizer Republikaner” (Nr. 14) bemerkte triumphierend,

dafl in der Formel das bisher stets beigefiigte Wort ,,gesetzliche* fehle.
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Besetzung des Kantons auf Grund des Art. IV gestellt hatte,
von sich aus die Aufbietung der Truppen im Interesse der
innern Sicherheit der Eidgenossenschaft verfiigt, was der Basler
Regierung den Vorteil bot, daf} sie die Tragung der Kosten ab-
lehnen konnte. Fiir die Mirz-Session hatten dagegen die Kantone
Glarus, Solothurn und Waadt die Instruktion erlassen, daf} die
weitere Besetzung nur auf Antrag Basels und mit Ubernahme
der Kosten erfolgen diirfe 247. Der Neuenburger Gesandte hatte
sich am 20. Mirz dieser Ansicht zwar angeschlossen, aber mit
der Forderung, dafl die Truppen zur Verfiigung der Basler
Regierung zu stellen seien, ,,afin de combattre les rebelles par-
tout ou ils resisteront et de protéger ensuite le retablissement de
I’administration légale et I'éxécution des jugements des tribu-
naux balois contre des rebelles obstinés et coupables.*
Natiirlich hitte die Basler Regierung unter dieser Bedin-
gung ohne weiteres den Antrag auf Besetzung des Kantons
unter Tragung der Kosten gestellt; an die Zustimmung der
Tagsatzung war indessen nicht zu denken, und der Unwille der
Basler uber die Untitigkeit der Truppen hatte sich bereits bis
zu einem tiefen Mifltrauen verdichtet, das durch die Wahl
der neuen Reprisentanten eine weitgehende Verstirkung er-
hielt. Am. 28. Mirz ibermittelte Burckhardt seinem Kollegen
den Eindruck der Freunde auf der Tagsatzung, dafl die Radi-
kalen die Reprisentanten mit den Truppen nur in den Kanton
Basel senden wollten, damit die Aufstandsparter an ithnen einen
Rickhalt finde. Daraus ergaben sich die Antrdge Burckhardts
zur Truppenfrage; er verwahrte sich gegen jede Besetzung der
mit Basel vereinigten Gemeinden, wihrend er es der Tagsatzung
tberliefy, in dem abgetrennten Teil eine reduzierte Besetzung
stchen zu lassen. Die Reprisentanten hatten im Einvernehmen
mit Donats den volligen Verzicht auf Truppen im Kanton als
unmoglich erklirt; dagegen nahm die Tagsatzung aus Erspar-
nisgriinden eine Herabsetzung vor; sie erteilte dem Vorort den
Auftrag, unter Entlassung der bisherigen Truppen neue im hal-
ben Bestande aufzubieten, nimlich drei Kompagnien Infanterie
und 1, Kompagnie Kavallerie; wihrend Ende September 1831
nach wirksamer Wiederherstellung der gesetzlichen Ordnung
die weitere Besetzung der Landschaft sicherheitshalber durch
ein an keine zweckwidrigen Instruktionen gebundenes Bataillon

247 Solothurn hatte am 15. Mirz die scharfe Drohung vorgetragen,
dafl bei lingerem Widerstande der Basler Behorden die Truppen sofort
zuriickgczogen werden sollten, ,,welches auch die Folgen dieses Schrittes
sein mogen”.
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geniigt hatte, war in diesem vorgeriickten Zeitabschnitt gegen-
iber der gut geristeten und von der Tagsatzung protegierten
Landschaftsparter die Entbloflung des Kantons von eidgendssi-
schen Truppen eine gefihrliche Sache.

Zum Abschlufl der unerfreulichen Verhandlungen vertieften
zwel Beschwerden die Gegensitze und steigerten die person-
liche Mifistimmung. Der Basler Gesandte brachte auftragsge-
mifl den Protest gegen das parteiische, die Angriffe der Auf-
standspartei gegen die treuen Gemeinden begiinstigende Verhal-
ten des Reprisentanten Merk vor, der die Anklage zu baga-
tellisieren versuchte, mit der Erklirung, daf} gegenwirtig auf
der Landschaft Basel alle guten Bemiihungen der Mifldeutung
ausgesetzt seien; eine Beschluf3fassung erfolgte nicht; immerhin
konnte Burckhardt die eng verklausulierte Instruktion fiir die
Reprisentanten als einen Erfolg ansehen.

Weit mehr zu reden gab die von uns bereits erwihnte
Klagschrift 248 der 46 Gemeinden gegen Tscharner und Glutz;
am 30. Mirz forderte von Tscharner das Wort zur Rechtferti-
gung. Mit einer auflerordentlich minutidsen, jeden, auch den
geringsten Vorwurf sachlich behandelnden Methode unterwart
Tscharner die Klagschrift seiner peinlichen Untersuchung; alle
Widerlegungen versah er mit einem Beleg unter Zitierung des
Wortlautes der mafigebenden Stellen seiner Berichte und der
andern wichtigen Akten. Seine Beweisfiihrungen gingen so sehr
ins Detail, daf} viele Gesandte, hauptsichlich die von der radi-
kalen Partei, ungeduldig wurden; der Vertreter der Waadt
meinte sogar, es sei iberfliissig, ,,diesen leblosen und bereits
unter den Akten begrabenen Kadaver wieder auszugraben und
einer Zergliederung zu unterwerfen”. Tscharner liefl sich je-
doch in seiner ,Seziertitigkeit” nicht beirren und betonte die
auflerordentlich grofie Bedeutung, die der Beschwerdeschrift
gerade wegen 1hrer offensichtlichen Nichtigkeit beizumessen
sei; es handle sich um ein bewufites System der Verleumdung,
indem die Reprisentanten schon seit langer Zeit ,,der Gegen-
stand zahdloser, bald leidenschaftlich gehissiger, bald possen-
haft hohnender Ausfille in bekannten Zeitungsblittern gewesen
seten.” Es miisse nun einmal festgestellt werden, daf} ,,die
wissentliche Unwahrheit, d. h. wohlbedachte vorsitzliche Liige®
mit den Klagpunkten behauptet werde. Vernichtend war die
Verurteilung der Zeitgeschichte durch den Mann, der besser als

218 5. Bd. 39, S. 222 und Basler Revolution, Bd. III, Nr. 20.
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jedes andere Mitglied der Tagsatzung mit eifriger, gewissen-
hafter Bemiihung sich eine wahrheitsgetreue Kenntnis von den
politischen Zustinden im Kanton Basel verschafft hatte:

,,Welche Vorstellung soll man sich von der politischen
Miindigkeit dieses Volkes und von der moralischen Tiichtigkeit
seiner Ratgeber und Vorsteher zu einer gedeihlichen Leitung
seiner Anliegen machen? — An welches schwirmerische Trug-
bild von kiinftiger sittlicher Erhebung und Entwicklung mag
denn die Hoffnung so mancher betorter Miteidgenossen sich
anklammern, die aus dieser doppelten Wurzel des Unrechts
und der Liige uns das Aufblihen eines Reichs der Wahrheit
und des Rechts weissagen wollen!™

Vernichtend wirkte aber auch die Tatsache, dafl sich gegen
diese scharfe Sprache keine einzige Stimme des Widerspruchs
oder gar einer Widerlegung geltend machte; selbst die auf der
duflersten linken Seite stehenden Radikalen fiihlten sich dazu
nicht im Stande. Die Diskussion beschrinkte sich auf die Frage
der formellen Erledigung; die Radikalen wollten den eintachen
Ubergang zur Tagesordnung beschlieflen, da sie mit einer aus-
dricklichen Beistimmung in einen auffallenden Gegensatz zu
ihren Parteizeitungen getreten wiren, die den Herrn von Tschar-
ner schon lingst als Volksfeind verschrien hatten; der Basier
Gruppe gelang es jedoch, eine Mehrheit fiir eine férmliche
Ehrenrettung der Reprisentanten zustande zu bringen mit der
Bezeugung des Mif}fallens tber die so unbegriindete Klage 21".

Wieder brach die Tagsatzung ihre Verhandlungen als er-
gebnislos ab; ihr Versagen war um so schwerwiegender, als
beide Parteien sich keinen Illusionen iiber den Ernst der Wir-
ren hingaben. Heusler hat gegen Eduard Pfyffer den Vorwurf
erhoben, dafl er nach wenigen Tagen seine eigenen schonen
Ermahnungen zur Einigkeit vergessen und sogar den Versuch
unterlassen habe, durch die Einberufung einer Kommission noch
eine Verstindigung herbeizufithren; man darf indessen Eduard
Pfytfer nicht fir das kldgliche Scheitern der Verhandlungen
verantwortlich machen; bzi der mit aller Entschiedgnheit aus-
gesprochenen Weigerung des Groflen Rats von Luzern, ciner
unbedingten Garantie der Basler Verfassung zuzustimmen, waren
ithm die Hinde gebunden; mit der gleichen Entschlossenheit

249 Aargau schlof sich nachtriglich dem Beschluff an. ,Aber Ziirich,
Bern, Solothurn, Appenzell, St. Gallen und Thurgau hatten ihr Herz ver-
stockt und kennten sich nicht entschlielen, der Wahrheit die Ehre zu
geben.” Heusler, II, S. 14.
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vertraten die stirksten Kantone ihren Standpunkt, daf} die
Landschaftspartei nicht unterdriickt werden diirfe. Da nun auf
der andern Seite Basel ein Entgegenkommen in der Verfassungs-
frage starr ablehnte, hitten auch Kommissionssitzungen zu kei-
nem bessern Ergebnis fiihren kénnen, um so weniger, als die-
jenigen Stinde, die vielleicht zur Unterstiitzung des Basler An-
trags geneigt gewesen wiren, durch die Drohung eines Biirger-
kriegs abgeschreckt wurden. Sehr bezeichnend fiir die aussichts-
lose Situation war es, dafl Burckhardt mit einer resignierten
Gleichgiiltigkeit den traurigen Ausgang erwartet hatte 250; er
richtete einen letzten Appell an seine Gegner, indem er ,,in
rihrender Rede” den neu organisierten Kantonen zu Gemiite
fiithrte, dafl sie mnach der Verschaffung der Freiheit an ihre
Biirger doch die Ehre nicht aus den Augen verlieren sollten,
die nur bei treuer Erfillung der Bundespflichten erhalten wer-
den konne 251,

Schliefllich gaben die Urkantone, das Wallis und Neuen-
burg eine als Demonstration fiir den bestehenden tiefen Graben
wirkende feierliche Verwahrung gegen den Bruch des Bundes-
vertrags zu Protokoll: Thre edelsten Absichten, die garantierte
Verfassung gegen einige aufriihrerische Gemeinden zu schiitzen,
sei durch die Weigerung anderer Stinde vereitelt worden; da-
her siege nun der Aufruhr Giber Recht und Gerechtigkeit, wo-
durch die Grundpfeiler des Bundes erschiittert und der Eid-
genossenschaft eine unabsehbare Reihe von Ubeln bereitet
wiirde. Die fest und unerschiitterlich am geschworenen Bunde
festhaltenden Kantone miifiten alle Verantwortung, die aus der
Verletzung des Bundesvertrages hervorgehen konne, auf die
andern abwilzen, die sich scheuten, das dem Stande Basel ge-
gebene Bundeswort zu halten. Graubiinden stimmte grundsitz-
lich dem Proteste 2zu, behielt sich aber noch das Protokoll
offen.

Namens des Kantons Luzern erklirte Pfyffer den Gegen-
protest; er bestritt die Verletzung einer Bundespflicht und er-
hob den Anspruch, dafl man seine Meinung so sehr ehre, wie er
die Meinung anderer Stinde. Alle sollten ihre Bundespflicht

250 Am 20. schrieb er: ,Das Ergebnis der Tagsatzung wird sein:
Kein Beschlufi, aber Verbesserung des Stimmenverhiltnisses fiir uns.”
Und am 24.: ,,Wir diirfen nicht hoffen, dafl die Verschlechterung im
Kanton die Tagsatzung zur Hilfe veranlassen wird."

21 Dijese Fassung fehlt im Abschied; sie findet sich im Ratsproto-
koll vom 4. April.
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so erfiillen, wie sie Luzern stets erfiilllen werde. An diese phra-
senhaft klingenden Worte schlossen sich die Kantone Bern,
Thurgau, Aargau 252 urd St. Gallen an, wobei Baumgartner eine
besondere Resolution im gleichen Sinne er6ffnete. Damit schie-
den die Mitglieder der Bundesversammlung im Hader von ein-
ander, wie einst in den bosen Zeiten der alten Eidgenossen-
schaft 253, Der klaffende Riff erfuhr noch eine starke Erwei-

terung durch den am nichsten Tage bekannt gewordenen
Sonderbund.

D. Versuche einer Neugestaltung des schweizerischen Staatsrechts
I. Das Siebner Konkordat.

Am 17.Mirz 1832 schlossen in Luzern im Hause des Ber-
ner Schultheiflen Tscharner die Gesandtschaften von Ziirich,
Bern, Luzern, Solothurn, Aargau, Thurgau und St. Gallen nach
vertraulichen Besprechungen an den Vortagen einen interkanto-
nalen Staatsvertrag ab unter dem Vorbehalt der Ratifikationen
durch die Groflen Rite. Dieses Paktum hatte einen sehr merk-
wiirdigen Inhalt.

Die sieben Kantone garantierten sich gegenseitig ihre Ver-
tassungen mit Inbegriff der dem Volke zustehenden Rechte und
Freiheiten mit dem Zusatz, dafl eine Anderung nur in der
durch jede Verfassung selbst festgesetzten Weise zulissig sei.
Diese Normen waren zunichst eine Selbstverstindlichkeit. Um
so mehr iberraschten die weitern Bestimmungen. Bei Zerwiirf-
nissen in einem dieser Kantone wegen Verfassungsverletzungen
tiben die andern konkordierenden Kantone das Schiedsrichter-
amt aus unter strenger Beobachtung der bestehenden Verfas-
sung; jeder Kanton bestimmt einen Schiedsrichter ohne Instruk-
tionserteilung; das Urteil vollstrecken nétigenfalls die Vertrags-
kantone; diese sind einander zum gegenseitigen Schutz ver-

252 Aargau hatte am 30. Mirz seinen frithern Antrag wiederholt,
dafl die Basler Behoérde als Partei angesehen werden miisse und nicht in
eigener Sache auf der Tagsatzung stimmen diirfe. Hirzel hatte am 21. Mirz
eine gleiche Beschluffassung des Ziircher Groflen Rats bekannt gegeben;
die Antrige fanden aber keine Mehrheit.

253 Vgl. das Urteil Heuslers (II, S. 4): ,Schroffer als je standen
sich auf dieser auflerordentlichen Tagsatzung die Parteien einander gegen-
tiber, und mehr als je machte sich der Rif} auch im gesellschaftlichen
Umgange geltend. — Aber mit diesem Anblicke der Zerrissenheit bot auch
diese Tagsatzung noch mehr als die fritheren den der Ratlosigkeit dar.”



	Die Session der Tagsatzung im März

